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Sicherheitspolitik

mit regionalen oder globalen Thema um-
gehen können, beschränken die AU-PSC
ihr Denken eher auf Inner-Afrikanische
Angelegenheiten. Als Folge daraus sind

Fragen zur internationalen Sicherheit bis-
her nicht zu wichtigen Inhalten von EU-
AU-Diskussionen geworden. Darüber hi-
naus wird durch diese Differenz auch die
Tatsache unterstrichen, dass afrikanische
Sicherheitsfragen Europa weit mehr be-

schäftigen, als europäische Sicherheitsfra-

gen Afrika interessieren. Allerdings zeigt
in diesem Zusammenhang die Entwick-
lung in Mali und dem Tschad-See-Becken

in den letzten drei oder vier Jahren aber
auch auf, wie derTerrorismus immer mehr

zu einem Thema für Afrika geworden ist
und nicht mehr nur ein rein europäisches
Thema ist. Eine Erkenntnis, die zu einer
strategischen Annäherung führen kann.

«Auch wenn die EU und

Afrika sich nicht immer

auf dergleichen politischen
Linie befinden, so haben

doch die aktuellen Ereignisse

der letzten Zeit in und

um Europa herum die beiden

Kontinente näher zusam-

mengebracht.»

Viertens bringt es die besondere Art der
EU-AU-Partnerschaft mit sich, dass de-

ren strategische Bedeutung unterschied-
lieh ausgeprägt ist. Aus Sicht der EU limi-
tiert das afrikanische Verständnis faktisch
eine Einflussnahme. So zeugt zum Beispiel
die Tatsache, dass die APF im Grossen und
Ganzen alle von afrikanischen Staaten ge-
führten Friedensoperationen finanziert,
aber diese finanzielle Unterstützung nicht
mit spezifischen EU-Interessen verknüpft
zwar von einer gewissen Akzeptanz der
afrikanischen Eigenverantwortung, aber
auch von einem Mangel an strategischen
Visionen für eine gemeinsame Partner-
schaft. Gleiches gilt für die EU-Unter-
Stützung von Operationen der APSA, die

zwar nicht politisch, sondern eher im
Geiste einer Partnerschaft geführt wer-
den, dies aber mit dem Risiko, dass die

Kontrolle über solche Operationen leicht
verloren geht. Oder mit anderen Worten,
die Finanzkraft der EU kann nicht in eine

wirkliche politische Hebelwirkung umge-
setzt werden.

In diesem Sinne kann die Finanzierung
der AMISOM als Teil eines Beitrags der
EU-Politik der «Bereitstellung von Sicher-
heit» am Horn von Afrika verstanden wer-
den - Leistungen finanziert durch die EU
und erbracht durch Drittanbieter - statt
EU-Assets einsetzen zu müssen - dass dies

in keinem politischen Dokument so dar-
gestellt wird, liegt auf der Hand.

Tatsächlich ist der aus dem Jahr 2015
stammende Regionale Aktionsplan der EU
für das Horn von Afrika und deren Vor-
läuferpläne mehr ein Plan zur finanziellen

Stärkung der APF und weniger ein stra-
tegischer Beitrag zu regionaler Stabilität.
Das führt zum Eindruck, dass die EU eher
als Finanzpartner, denn als politischer Play-

er mit eigenen — auch zu schützenden -
Interessen in der Region auftritt.

Auch wenn die EU und Afrika sich
nicht immer auf der gleichen politischen
Linie befinden und unterschiedliche Hai-

tungen zu Tag treten, so haben doch die
aktuellen Ereignisse der letzten Zeit im
Bereich der Sicherheit in und um Europa
herum die beiden Kontinente näher zu-
sammengebracht.

Je komplexer und vernetzter sich das

globale strategische Umfeld im Rahmen
der Beurteilung der Sicherheitslage durch
die EU präsentiert, desto wichtiger wird
die Entwicklung einer «EU Global Stra-

tegy on Foreign and Security Policy»
(EUGS). Diese wird nicht nur Risiken
für die EU aufzeigen, sondern ebenso er-
kennen lassen, dass diese Sicherheitsstra-

tegie zwangsläufig auch mit Afrika in einer

engen Abhängigkeit steht.

Für die EU ist die Tatsache der ähnli-
chen Bedrohungen und der aktuellen re-

gionalen Krisenherde ein klares Zeichen
dafür, dass eine intensive Zusammenar-
beit im Sicherheitsbereich zwischen Eu-

ropa und der Afrikanischen Union unab-

dingbar ist.

Wenn die EU ausserhalb Europas im
Rahmen der Krisenbewältigung weiterhin
eine Rolle spielen will, dann muss das in Af-
rika und mit den Afrikanern beginnen.

Übrncteung" ÄZ« dm Ang/hr/im f?Q/4

Thierry Tardy
Dr.

Analyste Senior

Institut d'Etudes
de sécurité de l'UE

75015 Paris

4t/s dem ßwndes/701/s

D/e Tlrmee/ïnonzen
sind durch f/nanz/e//
und zeit/ich gegen-
/duf/ge po//'f/'sche
Entscheide geprägt.
A/achfo/gend werden

einige wenige Atel-
/ensfe/'ne herausge-
griffen.
/n der K/ausurs/fzung des Bundesrates
fßßj vom Herbst 2008 «standen die Eck-

werfe für die /angfr/sf/ge l/l/eiferenfwi'ck-

/ung der/lrmee im /M/ffe/punkf». /Massge-
bend se/en einerseits die Bedrohungen,
ß/s/ken und Gefahren für unser /.and.
«/Andererseits bestimmt die Knappheit
der f/nanz/e//en /M/ffe/ f...J die künffi-
ge/lusgesfa/fung der/Armee.» (/Medien-

m/ffei'/ung vom 27. A/ovember2008j. /m
«ßundesbesch/uss zum /Armeeber/chf
2010» vom 29. Sepfember2011 steht ein
/Ausgabenp/afond von 5 /M/a. Franken ab
2014 e/nsch//ess//ch Kamp/f/ugzeug-ße-
Schaffung (7TEJ ansfeZ/e der 4,4 /M/a. im
«/Armeeber/chf 2010» vom 1. Oktober
2010 (10.089J. Der ßß erhöhte im /Apr//
2012 den /Ausgabenp/afond auf4,7 /M/a.

Franken und am 29. Oktober 2013 auf
5 /M/a. ab 2016. Ursache war eine /Mo-

f/on derS/cherhe/fspo/if/schen /Commis-

s/on des A/af/ona/rafes vom 6. A/ovember
2012 (12.3983J. /Am 18. /Mai 2014 wurde
das «Gr/pen-Fonds-Gese/z» vom 27. Sep-
fember2013 f!2.085j in einer ßeferen-
dums-l/o/ksabsf/mmung abge/ehnf.
Der ßß verabschiedet am 24. Febru-

ar 2016 die «/Armeebofscha/t 2016»
(16.026J und hä'/f am Zah/ungsrahmen
2017-2020 von 18,8/M/a. Franken fest.
Es bestehe das ß/s/ko, dass die /Armee
die geforderten /.e/sfungen n/cht er-
bringen könne. DerZah/ungsrahmen sei
keine Garantie, dass die Finanzen zur
l/erfügung stünden und sei ein Höchst-

befrag. «Die eidgenössischen ßäfe be-
sch/i'essen die /ähr//chen /M/ffe/ mit dem

l/oransch/ag.» Dabei seien Kürzungen
mög//ch. /m «ßundesbesch/usszum Zah-

/ungsrahmen der /Armee 2017-2020»
vom 7. /März 2016 stehen 20 /M/a. Fran-
ken. /n der «ßofscha/t zum ßundesge-
setz über das Sfabi/is/erungsprogramm
2017-2019» (.../ vom 25. /Mai" 2016
(16.045J beträgt der/Ausgabenp/afond
der/Armee zwischen rund 4,5 (2016J und
4,7 M/a. Franken (2019J. - «71//es f/iessf»
(Herak/ifJ.

Oberst a D Heinrich E. l/ldrz

/Mi7/färpub//z/sf/ßundesbaus-/ourna//sf
3047 ßremgarfen ßE
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